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I. Der Fall

- Zahnextraktionen in 33 Fällen über einen Zeitraum von vier Jahren unter 

Verwendung einer zahnärztlichen Zange

- Laut Arzt zwingende Notwendigkeit der Extraktionen

- Einwilligung der Patient/innen erteilt

- Keine Aufklärung über aussichtsreiche Behandlungsalternativen

- Zahnarzt kam es darauf an, seinen Patient/innen mit kostenintensivem Zahnersatz

zu versorgen 
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Exkurs: Prozessualer Hintergrund

- Taten im Zeitraum vom 20.7.2010 und 6.6.2014

- Fristbeginn: 20.7.2010, 29.10.2010, 22.8.2011, 23.8.2011

- Unterbrechung der Frist durch Anklageerhebung am 24.2.2017

- Staatsanwaltschaft: Anklage vom 24.2.2017

- Landgericht Karlsruhe: 

Eröffnung des Hauptverfahrens wg. Verjährung abgelehnt

Verjährungsfrist des § 223 StGB nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB: fünf Jahre

Eröffnung des Hauptverfahrens wg. Vorsätzlicher Körperverletzung, § 223 StGB

- Beschwerde der StA:

alle Taten seien gefährliche Körperverletzungen (§ 224 StGB), weshalb Verfolgungsverjährung nicht eingetreten sei

Verjährungsfrist des § 224 StGB nach § 78 Abs. 3 Nr. 3 StGB: zehn Jahre
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Exkurs: Verjährungsfrist
- Die Verjährungsfristen staffeln sich nach der Länge der zu erwartenden Strafe.

- Allseits bekannt: „Verbrechen nach § 211 (Mord) verjähren nicht.“, § 78 Abs. 2 StGB
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II. Strafbarkeit des Zahnarztes
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II. Strafbarkeit des Zahnarztes nach§223 Abs. 1 StGB

I. Tatbestandsmäßigkeit

1. Objektiver Tatbestand

a. Andere Person

b. Körperliche Misshandlung

c. Gesundheitsschädigung

2. Subjektiver Tatbestand

II. Rechtswidrigkeit

z.B. Einwilligung

III. Schuld
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II. Tatbestandsmäßigkeit

Eine körperliche Misshandlung ist jede üble, unangemessene Behandlung, durch die

das körperliche Wohlbefinden und die körperliche Integrität nicht nur unerheblich

beeinträchtigt ist.

Gesundheitsschädigung ist das Hervorrufen, Steigern oder Aufrechterhalten eines

krankhafter Zustand.

Schmerzen Verlust eines Teils des Gebisses

Offene Wunde im Mundraum EnSündungsrisiko
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II. Strafbarkeit des Zahnarztes nach §223 Abs. 1 StGB

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a. Andere Person

b. Körperliche Misshandlung

c. Gesundheitsschädigung

2. Subjektiver Tatbestand

II. Rechtswidrigkeit

z.B. Einwilligung

III. Schuld
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II. Der Heileingriff als Körperverletzung

1. Ärztliche Heilbehandlung = Körperverletzung (§ 223 I StGB)

RGSt 25, 375 (Reichsgericht in Strafsachen, 1894)

2. Einwilligung als Rechtfertigung

3. Aufklärung als Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung

Keine Sonderdogmatik 
für Heileingriffe
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II. Strafbarkeit des Zahnarztes nach §223 Abs. 1 StGB

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a. Andere Person

b. Körperliche Misshandlung

c. Gesundheitsschädigung

2. Subjektiver Tatbestand

II. Rechtswidrigkeit

z.B. Einwilligung

III. Schuld
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II. StraParkeit des Zahnarztes
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II. §§ 223 und 224 StGB

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a. Andere Person

b. Körperliche Misshandlung

c. Gesundheitsschädigung

d. Qualifikation des § 224 StGB

2. Subjektiver Tatbestand

II. Rechtswidrigkeit

z.B. Einwilligung

III. Schuld
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II. Strafbarkeit des Zahnarztes
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II. §224 Abs. 2 Nr. 2 StGB – Gefährliches Werkzeug?

Ein gefährliches Werkzeug ist jeder Gegenstand, der nach der Art der konkreten

Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen.

Sonderdogmatik für 
Ärzt/innen?
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II. BGH, Urteil vom 22. 2. 1978 - 2 StR 372/77 
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II. § 223a StGB a.F.

1§ 223a. 2Gefährliche Körperverle3ung.
3(1) Ist die Körperverle1ung mi6els einer Waffe, insbesondere eines Messers oder 
eines anderen gefährlichen Werkzeuges, oder mi6els eines hinterlistigen Überfalls, 
oder von Mehreren gemeinschaftlich, oder mi6els einer das Leben gefährdenden 
Behandlung begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe. 
4(2) Der Versuch ist straPar. 

https://lexetius.com/StGB/223a,3
https://lexetius.com/StGB/223a,3
https://lexetius.com/StGB/223a,3
https://lexetius.com/StGB/223a,3
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II. §224 Abs. 2 Nr. 2 StGB – Gefährliches Werkzeug?

[1. April 1998]
1§ 224. Gefährliche Körperverletzung.
(1) Wer die Körperverletzung

1. durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen,
2. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs,
3. mittels eines hinterlistigen Überfalls,
4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder
5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung

begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder 
schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

https://lexetius.com/StGB/224,1
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II. § 223a StGB a.F. und§224 Abs. 2 Nr. 2 StGB

„Waffe oder ein anderes 
gefährliches Werkzeug“ 

„Waffe, insbesondere Messer 
oder ein anderes 

gefährliches Werkzeug“

§ 223a StGB a.F: § 224 Abs. 2 Nr. 2 StGB

Werkzeug als Beispiel für 
eine Waffe

Waffe als Beispiel für ein 
Werkzeug

Einsatz zu Verteidigungs–
und Angriffszwecken

Art der konkreten 
Verwendung
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II. §224 Abs. 2 Nr. 2 StGB – Gefährliches Werkzeug?

„Von sowohl nach ihrer Intensität als auch ihrer Dauer gravierenden Verletzungen im 

Mundraum der Patienten ist daher auszugehen, weshalb in den genannten Fällen der 

Qualifikationstatbestand des § 224 Abs. 1 Ziff. 2 StGB erfüllt ist.“
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III. Folge der Rechtsprechungsänderung

„Es kommt darauf an.“

Ein gefährliches Werkzeug ist jeder Gegenstand, der nach der Art der konkreten

Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen.
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III. Ein oder mehrere Zähne

- „Derartige Eingriffe sind nach Abklingen der lokalen Narkose regelmäßig mit nicht unerheblichen 

Schmerzen, Beschwerden bei der Nahrungsaufnahme und der Gefahr von Entzündungen 

verbunden, welche nur durch Einnahme von Tabletten und oralhygienische Maßnahmen 

gemindert werden können, und zwar insbesondere dann, wenn wie vorliegend nacheinander 

mehrere Zähne entfernt werden.“

Kann es darauf ankommen, ob ein oder mehrere Zähne extrahiert werden?
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III. Approbation

- „Keine Rolle bei der Einordnung der vom Angekl. verwendeten Instrumente als gefährliche 

Werkzeuge iSv§ 224 Abs. 1 Ziff. 2 StGB spielt der Umstand, dass der Angekl. als (damals) 

approbierter Zahnarzt zu deren regelgerechter Anwendung grundsä]lich in der Lage war und sie 

auch regelgerecht angewandt hat.“

Kann es darauf ankommen, dass der Angeklagte als (damals) approbierter Zahnarzt zur 

regelgerechten Anwendung der Instrumente grundsäAlich in der Lage war und sie auch 

regelgerecht angewandt hat?
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IV. Nach alledem: Genaue Prüfung!

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a. Andere Person

b. Körperliche Misshandlung

c. Gesundheitsschädigung

d. Qualifikation des § 224 StGB – Gefährliches Werkzeug

2. Subjektiver Tatbestand

II. Rechtswidrigkeit

z.B. Einwilligung

III. Schuld

Vorsätzliche, 
rechtswidrige und 

schuldhafte Tat.
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